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Fahrgeschäfte 
mit CE? 

Die Maschinenrichtlinie 
nimmt Karussells aus ih-
rem Anwendungsbereich 
aus. Der EU-Leitfaden zur 
Maschinenrichtlinie folgert 
daraus, dass solche „Fahr-
geschäfte“ europäisch kei-
nen Regelungen unterlie-
gen. Damit wären sie im 
nationalen Regelungsbe-
reich der Mitgliedstaaten. 
Nur, ein Blick in das EU-
Binnenmarktrecht zeigt uns 
etwas anderes. Für Fahrge-
schäfte liegen umfangrei-
che und auch abschlie-
ßende Regelungen für das 
Bereitstellen auf dem 
Markt vor. 

Das alles ist ein weiteres 
Beispiel dafür, wie un-
durchschaubar das EU-
Binnenmarktrecht inzwi-
schen selbst für die Spezia-
listen geworden ist. Aber 
an eine Revision traut sich 
niemand heran. Im Ge-
genteil, mit jeder neuen 
Regelung oder Änderung 
wird es Stück für Stück 
komplizierter. 

Fahrgeschäfte im EU-Binnenmarktrecht 
Harmonisiertes Recht anwendbar? 

 

Fahrgeschäfte, wie Kettenka-
russel, Autoskooter, sog. 
Raupen oder auch Achter-
bahnen, sind nach Artikel 1 
Absatz 2 der europäischen 
Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG (MRL) von deren 
Anwendungsbereich ausge-
nommen. Bedeutet dies, dass 
das Bereitstellen auf dem 
Markt von Fahrgeschäften 
europäisch nicht harmoni-

siert ist? So zumindest der 
EU-Leitfaden zur MRL in 
seinem Artikel 49. Aber ist 
diese Auslegung richtig? 
Dieser Frage soll in diesem 
Fachartikel nachgegangen 
werden. 

 

Fahrgeschäfte im EU-Binnenmarktrecht 
www.maschinenrichtlinie.de  www.maschinenbautage.eu 

 

Vergnügungspark  
(Eigene Aufnahme) 

http://www.maschinenrichtlinie.de/maschinenrichtlinie/neue-mrl-2006-42-eg/ausnahmen/jahrmarktsgeraete/#c3097
http://www.maschinenrichtlinie.de/maschinenrichtlinie/neue-mrl-2006-42-eg/ausnahmen/jahrmarktsgeraete/#c3097
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Rechtssystematik 
Fahrgeschäfte sind zunächst 
grundsätzlich Produkte im 
Sinne des Produktsicher-
heitsgesetzes   ProdSG. Die-
ses Gesetz unterscheidet 
zwischen Produkten, die eu-
ropäisch harmonisiert sind 
(§ 3 Abs. 1) und Produkten, 
die europäisch nicht harmo-
nisiert sind (§ 3 Abs. 2) und 
deshalb rein nationalen An-
forderungen unterliegen. 
Weiterhin stellt das ProdSG 
klar, dass ggf. andere Rechts-
vorschriften dem ProdSG 
vorgehen, wenn in ihnen 
„entsprechende oder weiter-
gehende Vorschriften vorge-

sehen sind.“ 

Insofern muss zunächst ge-
prüft werden, ob europäische 
Harmonisierungsvorschrif-
ten für das entsprechende 
Fahrgeschäft vorliegen und 
ggf. ob diese nicht im 
ProdSG, sondern in anderen 
nationalen  Rechtsvorschrif-
ten umgesetzt sind. Liegen 
solche EU-Vorschriften nicht 
vor, muss in einem weiteren 
Schritt geprüft werden, ob es 
rein nationale Anforderun-
gen in anderen Rechtsvor-
schriften gibt, die dem 
ProdSG vorgehen. Dies al-
lerdings nur, wenn es kein 
vorrangiges europäisches 

Recht gibt. 

Sieht man sich die Fahrge-
schäfte an, kommen insbe-
sondere folgende EU-
Rechtsvorschriften in Frage, 
die auf Fahrgeschäfte insge-
samt oder für Teile der Fahr-
geschäfte anwendbar sind: 
o Maschinenrichtlinie 

2006/42/EG 

o Niederspannungsrichtlini
e 2014/35/EU 

o Druckgeräterichtlinie 
2014/68/EU 

o Richtlinie einfache 
Druckbehälter 2014/29/EU 

o EMV-Richtlinie 
2014/30/EU 

o Richtlinie Funkanlagen 

http://www.maschinenrichtlinie.de/
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(RED) 2014/53/EU 

o Outdoorlärm-Richtlinie 
2000/14/EG 

o RoHS - Richtlinie 
Stoffbeschränkungen 
2011/65/EU 

o Ökodesign Richtlinie 
2009/125/EG 

o Bauprodukte VO (EU) Nr. 
305/2011 

o Produktsicherheitsrichtlin
ie 2001/95/EG 

Betrachtet werden müssen 
daneben aber auch die natio-
nalen deutschen baurechtli-
chen Bestimmungen der 
Länder für sog. Sonderbau-
ten. 

Maschinenrichtli-
nie 
Zur Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG (MRL) wurde 
bereits in der Fragestellung 
klargestellt, dass nach Artikel 
1 Absatz 2 dieser Richtlinie  

„spezielle Einrichtungen für 
die Verwendung auf Jahr-
märkten und in Vergnü-
gungsparks“ 

vom Anwendungsbereich 
ausgenommen sind. 

Insofern ist die MRL auf sol-
che speziellen Einrichtungen 
(Fahrgeschäfte) in ihrer Ge-
samtheit nicht anwendbar.  

Allerdings werden regelmä-
ßig auch „normale Maschi-
nen“ und „unvollständige 
Maschinen“ Bestandteil von 
Fahrgeschäften. Beispiele 

hierfür sind die folgenden 
Maschinen:  
o Kompressoren 

o Fahrzeugkühlaggregate 

o Hydraulikaggregate 

o Kraftstromerzeuger 

Diese fallen dazu auch unter 
den Anwendungsbereich der 
Outdoor-Richtlinie. Siehe 
hierzu das Kapitel „Out-
doorlärm-Richtlinie“. 

Weiterhin fallen hierunter 
z.B. Klima und Heizungsan-
lagen. Auch bei diesen Ma-
schinen kann man nicht von 
„spezielle Einrichtungen für 
die Verwendung auf Jahr-
märkten und in Vergnü-
gungsparks“ sprechen. Inso-
fern fallen solche Maschinen 
nicht unter diese Ausnahme 
und sind im Anwendungsbe-
reich der MRL. Auch Ketten, 
Seile und Gurte können un-
ter den Anwendungsbereich 
der MRL fallen, wenn sie 
nämlich von deren Hersteller 
zu Hebezwecken bestimmt 
sind. 

Niederspannungs-
richtlinie 
Fahrgeschäfte sind nahezu 
immer elektrische Betriebs-
mittel im Sinne der Nieder-
spannungsrichtlinie 
2014/35/EU. Diese Richtlinie 
legt in Ihrem Artikel 1 fest: 

„[…] Diese Richtlinie gilt für 
elektrische Betriebsmittel zur 
Verwendung bei einer Nenn-

spannung zwischen 50 und 
1000 V für Wechselstrom und 
zwischen 75 und 1500 V für 
Gleichstrom mit Ausnahme der 
Betriebsmittel und Bereiche, die 
in Anhang II aufgeführt sind.“ 

Die aufgeführten Span-
nungsgrenzen dürften für 
Fahrgeschäfte regelmäßig 
passen. 

Bis auf die Spannungsgren-
zen, ist in der Niederspan-
nungsrichtlinie selbst nicht 
weiter definiert, was unter 
einem elektrischen Betriebs-
mittel zu verstehen ist. Sieht 
man sich allerdings die mit 
der Entwicklung der Ma-
schinenrichtlinie geführten 
Diskussionen zur Abgren-
zung beider Richtlinien an 
(siehe Artikel 1(2) k, sowie 
Anhang I, Nr. 1.5.1 der MRL) 
und auch die heutige Festle-
gung dieser Abgrenzung in 
der aktuellen Maschinen-
richtlinie, ist von einem wei-
ten Ansatz auszugehen. 
Ohne diese konkrete Ab-
grenzung wären nämlich alle 
„Einzelmaschinen“ sowie 
alle „Gesamtheiten von Ma-
schinen“, soweit sie unter die 
Spannungsgrenzen der Nie-
derspannungsrichtlinie fal-
len, - auch - „elektrische Be-
triebsmittel“. 

Auch die Definition aus dem 
EU-Guide zur Niederspan-
nungsrichtlinie (Fußnote 8 zu 
§ 6) gibt diesen weiten An-
wendungsbereich wieder: 

http://www.maschinenrichtlinie.de/
http://www.maschinenrichtlinie.de/maschinenrichtlinie/maschinenrichtlinie-200642eg-kommentar-geltungsbereich/ausnahmen/niederspannungsgeraete-maschinenrichtlinie-2006-42-eg/
http://www.maschinenrichtlinie.de/maschinenrichtlinie/neue-mrl-2006-42-eg/sicherheits-anforderungen/fuer-alle-maschinen/elektrische-energieversorgung/
http://www.maschinenrichtlinie.de/downloads/#c176
http://www.maschinenrichtlinie.de/downloads/#c176
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"(8) Der Begriff "elektrisches 
Betriebsmittel" wird in der 
Richtlinie nicht definiert und ist 
deshalb in seiner international 
anerkannten Bedeutung zu ver-
stehen. Im „Internationalen 
elektrotechnischen Wörterbuch“ 
der Internationalen elektrotech-
nischen Kommission (IEC) wird 
der Begriff elektrische Betriebs-
mittel wie folgt bestimmt: 

Produkt, das zum Zweck der 
Erzeugung, Umwandlung, 
Übertragung, Verteilung oder 
Anwendung von elektrischer 
Energie benutzt wird, zum 
Beispiel Maschinen, Trans-
formatoren, Schaltgeräte und 
Steuergeräte, Messgeräte, 
Schutzeinrichtungen, Kabel und 
Leitungen, elektrische Ver-
brauchsmittel." 

Der in dieser Definition ver-
wendete Begriff „Maschi-
nen“ muss dabei im europäi-
schen Sinn verstanden wer-
den. Insofern findet man 
hierzu klare Definitionen in 
Artikel 2a) der Maschinen-
richtlinie 2006/42/EG. Der 
hier verwendete Begriff „Ma-
schine“ steht damit im euro-
päischen Sinne nicht nur für 
„Einzelmaschinen“, sondern 
auch für eine „Gesamtheit von 
Maschinen“. 

Es gibt auch keine Aus-
nahme in der Niederspan-
nungsrichtlinie für Fahrge-
schäfte. Die Liste der ausge-
nommen elektrischen Be-
triebsmittel in deren Anhang 

II ist abschließend und ent-
hält solche Produkte nicht. 
Insofern ist die 
Niederspannungsrichtlinie 
2014/35/EU einschlägig, auch 
wenn das in der Vergangen-
heit nicht so gelebt wurde. 

Der EU-Guide stellt in seiner 
Einleitung auf Seite 4 weiter-
hin fest: 

"Wie die vorherige Richtlinie ist 
die neue LVD 2014/35/EU eine 
„umfassend harmonisierte Si-
cherheitsrichtlinie“ in dem 
Sinne, dass sie neben den 
elektrischen Risiken auch alle 
anderen Sicherheitsaspekte 
elektrischer Betriebsmittel ab-
deckt. Sie ersetzt alle beste-
henden nationalen Vorschrif-
ten im Anwendungsbereich 
der Richtlinie." 

D.h., nationale Anforderun-
gen sind für elektrische Be-
triebsmittel nicht zulässig. 
Soweit es solche Bestimmun-
gen gibt (siehe das Kapitel 
„Andere nationale Vor-
schriften“), werden diese 
durch das vorrangig gel-
tende EU-Recht verdrängt. 

Druckgerätericht-
linie 
Die Druckgeräterichtlinie 
2014/68/EU (DGRL) regelt 
die "druckbedingte Risiken" 
von Druckgeräten und Bau-
gruppen. D.h. andere Risi-
ken, die von diesen Produk-
ten ausgehen, unterliegen 
ggf. den Bestimmungen an-

derer EU-Rechtsvorschriften. 
Insofern gilt das auch für 
Druckgeräte und Baugrup-
pen, die in Fahrgeschäften 
installiert sind. 

Beachtet werden muss, dass 
die in der DGRL formulierte 
Ausnahme in Bezug auf Ge-
räte, die der MRL unterlie-
gen, nicht greifen, da Fahrge-
schäfte aus der MRL ausge-
nommen sind. 

Richtlinie einfache 
Druckbehälter 
Die Richtlinie über einfache 
Druckbehälter 2014/29/EU ist 
einschlägig für einfache 
Druckbehälter, die in Fahr-
geschäfte z.B. als Druckspei-
cher eingebaut werden. Hier 
ist für die „Verrohrung“ und 
auch die „Ausrüstungsteile 
mit Sicherheitsfunktion“ ggf. 
zusätzlich die DGRL zu be-
achten. 

EMV-Richtlinie 
Fahrgeschäfte sind regelmä-
ßig Betriebsmittel im Sinne 
der EMV-Richtlinie 
2014/30/EU und zwar entwe-
der als „Gerät“ (Artikel 3(1) 
Nr. 2) oder als „ortsfeste An-
lage“ (Artikel 3(1) Nr. 3). In-
sofern unterliegen Fahrge-
schäfte der EMV-Richtlinie. 

Die EMV-Richtlinie nimmt 
allerdings sogenannte "orts-
feste Anlagen" von bestimm-
ten Formalien (EU-Konfor-
mitätserklärung und CE-

http://www.maschinenrichtlinie.de/
http://www.maschinenrichtlinie.de/maschinenrichtlinie/neue-mrl-2006-42-eg/anwendungsbereich/maschinen-im-engeren-sinn/#c2443
http://www.maschinenrichtlinie.de/maschinenrichtlinie/neue-mrl-2006-42-eg/anwendungsbereich/maschinen-im-engeren-sinn/#c2443
http://www.maschinenrichtlinie.de/maschinenrichtlinie/neue-mrl-2006-42-eg/anwendungsbereich/maschinen-im-engeren-sinn/#c2443
http://www.maschinenrichtlinie.de/maschinenrichtlinie/neue-mrl-2006-42-eg/anwendungsbereich/maschinenanlagen-nach-maschinenrichtlinie/
http://www.maschinenrichtlinie.de/maschinenrichtlinie/neue-mrl-2006-42-eg/anwendungsbereich/maschinenanlagen-nach-maschinenrichtlinie/
http://www.maschinenrichtlinie.de/maschinenrichtlinie/neue-mrl-2006-42-eg/spezielle-richtlinien/#c3909
http://www.maschinenrichtlinie.de/maschinenrichtlinie/neue-mrl-2006-42-eg/spezielle-richtlinien/#c3909
http://www.maschinenrichtlinie.de/maschinenrichtlinie/neue-mrl-2006-42-eg/spezielle-richtlinien/#c636
http://www.maschinenrichtlinie.de/maschinenrichtlinie/neue-mrl-2006-42-eg/spezielle-richtlinien/#c636
http://www.maschinenrichtlinie.de/maschinenrichtlinie/neue-mrl-2006-42-eg/spezielle-richtlinien/#c641
http://www.maschinenrichtlinie.de/maschinenrichtlinie/neue-mrl-2006-42-eg/spezielle-richtlinien/#c641
http://www.maschinenrichtlinie.de/maschinenrichtlinie/neue-mrl-2006-42-eg/spezielle-richtlinien/#c633
http://www.maschinenrichtlinie.de/maschinenrichtlinie/neue-mrl-2006-42-eg/spezielle-richtlinien/#c633
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Kennzeichnung) aus. Siehe 
hierzu: 

Ortsfeste Anlagen im Sinne 
der EMV-Richtlinie 
2014/30/EU 

D.h., hier muss der Hersteller 
unterscheiden, ob das Fahr-
geschäft mobil ist (fährt von 
Jahrmarkt zu Jahrmarkt) 
oder stationär ist als Teil ei-
nes Vergnügungsparks. 

Richtlinie Funkan-
lagen 
Soweit ein Fahrgeschäft eine 
Funkanlage im Sinne der 
Richtlinie über Funkanlagen 
(RED) 2014/53/EU- RED - ist, 
d.h. Funkwellen ausstrahlt, 
z.B. zum Zwecke der Fern-
bedienung, ist dieses Fahrge-
schäft insgesamt eine "Funk-
anlage" und fällt als solche 
unter den Anwendungsbe-
reich der RED. 

Beachtet werden muss in 
diesen Fällen die in Artikel 1 
Absatz 4 der RED festgelegte 
"Konkurrenz" zur Nieder-
spannungsrichtlinie. Hier-
nach verdrängt die RED die 
Niederspannungsrichtlinie, 
übernimmt aber nach Artikel 
3 Absatz 1a) deren "Ziele in 
Bezug auf die Sicherheitsanfor-
derungen, jedoch ohne Anwen-
dung der Spannungsgrenzen". 

Weiterhin verweist die RED 
hinsichtlich der EMV-Anfor-
derungen auf die grundle-
genden Anforderungen der 

EMV-Richtlinie. Die EMV-
Richtlinie selbst kommt aber 
für Funkanlagen nicht zur 
Anwendung. Siehe Erwä-
gungsgrund Nr. 8 der RED 
in Verbindung mit ihrem 
Artikel 3 Absatz 1b). 

Outdoorlärm-
Richtlinie 
Die Outdoorlärm-Richtlinie 
2000/14/EG ist nur auf solche 
Maschinen anwendbar, die 
speziell in Artikel 12 bzw. 13 
dieser Richtlinie aufgelistet 
sind. Fahrgeschäfte selbst 
fallen nicht hierunter. Aller-
dings fallen nach Artikel 12 
bzw. 13 der Richtlinie Ma-
schinen in deren Anwen-
dungsbereich, die in Zu-
sammenhang mit Fahrge-
schäften regelmäßig einge-
setzt werden: 

o Kompressor Anhang I, Nr. 
9 

o Fahrzeugkühlaggregat, 
Anhang I, Nr. 15 

o Hydraulikaggregat, 
Anhang I, Nr. 25 

o Kraftstromerzeuger 
(< 400 kW), Anhang I 
Nummer 45 

RoHS - Stoffbe-
schränkungen 
Die Richtlinie 2011/65/EU zur 
Beschränkung der Verwen-
dung bestimmter gefährli-
cher Stoffe in Elektro- und 
Elektronikgeräten greift für 
alle in deren Artikel 2 aufge-
führten Elektro- und Elekt-

ronikgeräte, soweit sie in die 
in Anhang I aufgeführten 
Kategorien fallen. Einschlä-
gig wäre hier in Bezug auf 
Fahrgeschäfte die Nummer 
11 „Sonstige Elektro- und 
Elektronikgeräte, die keiner der 
bereits genannten Kategorien 
zuzuordnen sind“. Hier ist al-
lerdings die zeitliche Ein-
schränkung des Artikels 2 
Abs. 2 der RoHS zu beach-
ten. 

In Zusammenhang mit Fahr-
geschäften sind auch die in 
Artikel 2 Abs. 4 aufgeführten 
Ausnahmen zu beachten. 
Danach sind u.a. sog. „orts-
feste Großanlagen“ (Abs. 4 e) 
vom Anwendungsbereich 
der Richtlinie ausgenommen. 
Die Definition der „ortsfesten 
Großanlagen“ passt in Bezug 
auf Fahrgeschäfte für dieje-
nigen Fahrgeschäfte, die sta-
tionär in Vergnügungsparks 
aufgebaut werden. Für alle 
anderen Fahrgeschäfte greift 
die RoHS. 

Zunächst stimmig für Fahr-
geschäfte hört sich auch die 
Ausnahme in "Artikel 2 (4) 
Buchstabe g der RoHS an: 

"bewegliche Maschinen, die 
nicht für den Straßenverkehr 
bestimmt sind und ausschließ-
lich zur professionellen Nut-
zung zur Verfügung gestellt 
werden" 

Diese greift letztendlich aber 
nicht. "Beweglichen Maschinen, 

http://www.maschinenrichtlinie.de/
http://www.maschinenrichtlinie.de/ce-faq/spezielle-richtlinien/#c3947
http://www.maschinenrichtlinie.de/ce-faq/spezielle-richtlinien/#c3947
http://www.maschinenrichtlinie.de/ce-faq/spezielle-richtlinien/#c3947
http://www.maschinenrichtlinie.de/maschinenrichtlinie/neue-mrl-2006-42-eg/spezielle-richtlinien/#c1014
http://www.maschinenrichtlinie.de/maschinenrichtlinie/neue-mrl-2006-42-eg/spezielle-richtlinien/#c1014
http://www.maschinenrichtlinie.de/maschinenrichtlinie/neue-mrl-2006-42-eg/spezielle-richtlinien/#c707
http://www.maschinenrichtlinie.de/maschinenrichtlinie/neue-mrl-2006-42-eg/spezielle-richtlinien/#c707
http://www.maschinenrichtlinie.de/maschinenrichtlinie/neue-mrl-2006-42-eg/spezielle-richtlinien/#c1582
http://www.maschinenrichtlinie.de/maschinenrichtlinie/neue-mrl-2006-42-eg/spezielle-richtlinien/#c1582
http://www.maschinenrichtlinie.de/maschinenrichtlinie/neue-mrl-2006-42-eg/spezielle-richtlinien/#c1582
http://www.maschinenrichtlinie.de/maschinenrichtlinie/neue-mrl-2006-42-eg/spezielle-richtlinien/#c1582
http://www.maschinenrichtlinie.de/maschinenrichtlinie/neue-mrl-2006-42-eg/spezielle-richtlinien/#c1582
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die nicht für den Straßenverkehr 
bestimmt sind" könnte zwar 
bei vielen Fahrgeschäften 
passen, z.B. für Achterbah-
nen mit den einzelnen Schie-
nenfahrzeugen und auch für 
die Autoskooter. Allerdings 
greift diese Ausnahme nur 
für Fahrzeuge "ausschließlich 
zur professionellen Nutzung". 
Fahrgeschäfte sind aber ja 
Maschinen, die zwar kom-
merziell betrieben, aber von 
Verbrauchern benutzt wer-
den. Das ist nach der RoHS 
aber gerade keine "professio-
nellen Nutzung". Siehe hierzu 
die Definition in Art. 3, 
Nr. 28 der RoHS: "... und aus-
schließlich zur professionellen 
Nutzung zur Verfügung ge-
stellt werden." 

Ökodesign Richtli-
nie 
Die Ökodesign-Richtlinie 
2009/125/EG ist eine 
Rahmenrichtlinie deren 
Durchführungsmaßnahmen 
(s.u. Artikel 15 der Richtlinie) 
ggf. neben der Maschinen-
richtlinie zu beachten sind. 
Sie legt Anforderungen zum 
Inverkehrbringen und/oder 
an die Inbetriebnahme an die 
umweltgerechte Gestaltung 
energiebetriebener Produkte 
festlegen. D.h. die Richtlinie 
greift nur in Zusammenhang 
mit einer „Durchführungs-
maßnahme“.  

Ein "energieverbrauchsrelevan-
tes Produkt" ist nach Artikel 2 
der Ökodesign-Richtlinie: 

"eine Gegenstand, dessen Nut-
zung den Verbrauch von Ener-
gie in irgendeiner Weise beein-
flusst und der in Verkehr ge-
bracht und/oder in Betrieb ge-
nommen wird, einschließlich 
Teilen, die zum Einbau in ein 
unter diese Richtlinie fallendes 
energieverbrauchsrelevantes 
Produkt bestimmt sind, als Ein-
zelteile für Endnutzer in Ver-
kehr gebracht und/oder in Be-
trieb genommen werden und 
getrennt auf ihre Umweltver-
träglichkeit geprüft werden 
können;" 

Für Fahrgeschäfte können 
hier z.B. in Frage kommen: 

o Verordnung (EG) Nr. 
640/2009 über die 
„umweltgerechte Gestaltung 
von Elektromotoren“ 

o Verordnung (EU) Nr. 
548/2012 über die 
„umweltgerechte Gestaltung 
von Raumklimageräten und 
Komfortventilatoren“ 

o Verordnung (EU) Nr. 
548/2014 hinsichtlich 
„Kleinleistungs-, 
Mittelleistungs- und 
Großleistungstransformatore
n“ 

o Verordnung (EU) Nr. 
548/2014 hinsichtlich der 
„umweltgerechten 
Gestaltung von 
Lüftungsanlagen“ 

Bauprodukte VO 
Die Bauprodukte VO (EU) 
Nr. 305/2011 legt nach Ihrem 
Artikel 1 “Bedingungen für das 
Inverkehrbringen von Baupro-
dukten oder ihre Bereitstellung 
auf dem Markt durch die Auf-
stellung von harmonisierten 
Regeln über die Angabe der 
Leistung von Bauprodukten in 
Bezug auf ihre Wesentlichen 
Merkmale sowie über die Ver-
wendung der CE-Kennzeich-
nung für diese Produkte fest.“  

Sieht man sich die Definition 
des „Bauprodukts“ an, stellt 
man fest, dass diese europäi-
sche VO nicht die Beschaf-
fenheit von Bauwerken re-
gelt, sondern nur von Pro-
dukten, hier als „Bauprodukt“ 
bezeichnet, die dauerhaft in 
Bauwerke eingebaut werden 
sollen und deren Leistung 
sich auf die „Grundanforde-
rungen von Bauwerken aus-
wirkt“. 

Fahrgeschäfte können Bau-
werke des Hochbaus sein. 
Insofern greift die europäi-
sche Bauprodukte VO ggf. 
für entsprechende Produkte, 
die Bestandteil solcher Fahr-
geschäfte werden sollen und 
deren Leistung sich auf die 
Leistung des Bauwerks im 
Hinblick auf die Grundan-
forderungen an Bauwerke 
auswirkt. Hierbei kann es 
sich z.B. um Materialien für 
Tragwerke handeln. Dabei 
sind aber gerade bei Fahrge-

http://www.maschinenrichtlinie.de/
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schäften die Ausnahmen in 
Artikel 5 der VO in Bezug 
auf die Leistungserklärung 
und CE-Kennzeichnung bei 
„Sonderanfertigungen“ oder 
bei „individueller Fertigung“ 
zu beachten. 

Produktsicher-
heitsrichtlinie 
Die 
Produktsicherheitsrichtlinie 
2001/95/EG steht als Verbrau-
cherschutzrichtlinie neben 
den anderen EU-Binnen-
marktvorschriften und er-
gänzt diese gegebenenfalls. 
Hieraus können sich zusätz-
liche Anforderungen zu den 
sonstigen einschlägigen eu-
ropäischen Produktvor-
schriften ergeben. Diese 
Richtlinie kennt aber keine 
CE-Kennzeichnung. Eine Be-
sonderheit ist, dass diese 
Richtlinie auch bei ge-
brauchten Produkten greift, 
die Verbrauchern überlassen 
werden, z.B. für die Nutzung 
als Fahrgeschäft. Siehe hierzu 
die Bestimmung in Arti-
kel 2 a zur Definition des 
Produktbegriffs: 

„"Produkt" jedes Produkt, dass 
- auch im Rahmen der Erbrin-
gung einer Dienstleistung - für 
Verbraucher bestimmt ist oder 
unter vernünftigerweise vorher-
sehbaren Bedingungen von Ver-
brauchern benutzt werden 
könnte, selbst wenn es nicht für 
diese bestimmt ist, und entgelt-

lich oder unentgeltlich im 
Rahmen einer Geschäftstä-
tigkeit geliefert oder zur Ver-
fügung gestellt wird, unab-
hängig davon, ob es neu, ge-
braucht oder wiederaufgear-
beitet ist.“ 

Nationales Bau-
recht 
Das Produktsicherheitsgesetz 
verweist in § 1 Absatz 4 auf 
ggf. andere, vorrangige 
Rechtsvorschriften: 

„Die Vorschriften dieses Geset-
zes gelten nicht, soweit in ande-
ren Rechtsvorschriften entspre-
chende oder weitergehende Vor-
schriften vorgesehen sind. […]“ 

Auch wenn bereits oben aus-
geführt ist, dass für Fahrge-
schäfte abschließendes Bin-
nenmarktrecht vorliegt, soll 
aus gegebenem Anlass (nati-
onale Situation) hierauf ein-
gegangen werden. Für Fahr-
geschäfte liegen nämlich na-
tionale Anforderungen an 
Bau und Ausrüstung über 
das Baurecht der Länder vor, 
die insofern das ProdSG über 
seinen § 1 Absatz 4 „aushe-
beln“ könnten. 

Basis für Länderbauordnun-
gen ist die Musterbauord-
nung - MBO -, die zuletzt in 
2016 geändert wurde. Fahr-
geschäfte fallen hier unter 
den Sammelbegriff  „Sonder-
bauten“. 

MBO „§ 2 Begriffe“ 

[…] 

(4) Sonderbauten sind Anlagen 
und Räume besonderer Art oder 
Nutzung, die einen der nachfol-
genden Tatbestände erfüllen: 

[…] 

16. Freizeit- und Vergnügungs-
parks, 

17. Fliegende Bauten, soweit sie 
einer Ausführungsgenehmi-
gung bedürfen; 

[…]“ 

Das DIN versteht unter 
„Fliegende Bauten“: 

„Anlagen, die geeignet und 
dazu bestimmt sind, wiederholt 
aufgestellt und zerlegt zu wer-
den. Beispielsweise Karussells, 
Luftschaukeln, Riesenräder, 
Achterbahnen […]“ 

Zu den Bestimmungen der 
MBO: 

„§ 51: Sonderbauten 

An Sonderbauten können im 
Einzelfall zur Verwirklichung 
der allgemeinen Anforderungen 
nach § 3 Abs. 1 besondere An-
forderungen gestellt werden. 
[…]“ 

„§ 76: Genehmigung Fliegen-
der Bauten 

(1) Fliegende Bauten sind bauli-
che Anlagen, die geeignet 
und bestimmt sind, an ver-
schiedenen Orten wiederholt 

http://www.maschinenrichtlinie.de/
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aufgestellt und zerlegt zu 
werden. […] 

(2) Fliegende Bauten bedürfen, 
bevor sie erstmals aufgestellt 
und in Gebrauch genommen 
werden, einer Ausführungs-
genehmigung. […] 

(7) Fliegende Bauten, die nach 
Absatz 2 Satz 1 einer Aus-
führungsgenehmigung be-
dürfen, dürfen unbeschadet 
anderer Vorschriften nur in 
Gebrauch genommen wer-
den, wenn ihre Aufstellung 
der Bauaufsichtsbehörde des 
Aufstellungsortes unter 
Vorlage des Prüfbuches an-
gezeigt ist. Die Bauauf-
sichtsbehörde kann die Inbe-
triebnahme dieser Fliegenden 
Bauten von einer 

Gebrauchsabnahme abhängig 
machen. […]“ 

Dazu beruhen die Regelun-
gen der Bundesländer auf 
der Muster-Richtlinie über 
den Bau und Betrieb Flie-
gender Bauten (M-FlBauR) 
und der Muster-Verwal-
tungsvorschrift über Ausfüh-
rungsgenehmigungen für 
Fliegende Bauten und deren 
Gebrauchsabnahmen (M-
FlBauVwV). D.h. das natio-
nale Deutsche Baurecht ent-
hält zwingende Bau- und 
Ausrüstungsvorschriften 
und in diesem Zusammen-
hang auch Prüfpflichten für 
die Inbetriebnahme von 
Fahrgeschäften. 

Fazit 
Die Bau- und Ausrüstungs-
anforderungen an Fahrge-
schäfte für Vergnügungs-
parks und Jahrmärkte sind 
wie oben dargelegt in der 
Regel über die Niederspan-
nungsrichtlinie und die 
EMV-Richtlinie europäisch 
harmonisiert, die beide das 
jeweilige komplette Fahrge-
schäft erfassen. An deren 
Stelle kann in bestimmten 
Fällen allerdings auch die 
Funkanlagenrichtlinie - RED 
- treten. Bestimmte Teile von 
Fahrgeschäften fallen unter 
den Anwendungsbereich der 
Maschinenrichtlinie und 
auch der Outdoorlärm-
Richtlinie. Weiterhin können 
die beiden Druckrichtlinien 
bei bestimmten Bauteilen zur 
Anwendung kommen. Für 
verschiedene Einbauten sind 
dazu Umweltrichtlinien ein-
schlägig. In allen Lebenspha-
sen greift dazu die Produkt-
sicherheitsrichtlinie. 

Damit liegen umfassende 
und auch abschließende eu-
ropäische Bestimmungen für 
das Bereitstellen auf den 
Markt von neuen Fahrge-
schäften vor. Als „neu“ gel-
ten dabei auch gebrauchte 
Fahrgeschäfte wenn Sie we-
sentlich verändert wurden 
oder wenn sie aus dem EWR-
Ausland in den Binnenmarkt 
importiert werden. Für ein-
zelstaatliche nationale Best-

Fahrgeschäft 
(eigene Aufnahme) 

http://www.maschinenrichtlinie.de/
http://www.maschinenrichtlinie.de/maschinenrichtlinie/maschinenrichtlinie-200642eg-kommentar-geltungsbereich/maschinenrichtlinie-200642eg-geltungsbereich/
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immungen, für das Bereit-
stellen von neuen Fahrge 

schäften auf den Markt, wie 
sie noch im deutschen Bau-
recht der Bundesländer fest-
geschrieben sind, ist danach 

kein Raum mehr. Das gilt 
auch für Prüfungen vor der 
ersten Inbetriebnahme. Diese 
sind im EU-Binnenmarkt so-
gar nicht zulässig und stellen 
ein Handelshemmnis dar. 

EU-rechtlich zulässig sind 
allerdings Vorschriften für 
wiederkehrende Prüfungen 
von Fahrgeschäften. 

 

Achterbahn 
(eigene Aufnahme)  

http://www.maschinenrichtlinie.de/
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